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[bookmark: _Hlk83471389]Verfassungswidrige Besoldung bzw. Versorgung (Beschluss BVerfG zu 2 BvL 20/17 u.a.) - Widerspruch aufgrund weiterer vorsätzlicher Verletzung verfassungsrechtlicher Vorgaben zur Alimentation, Zulagen u. Sonderzahlungen im nicht nur im laufenden Haushaltsjahr, sondern auch zukünftig (*)

Sehr geehrte Damen und Herren,   

erneut lege ich Widerspruch ein gegen die Höhe der auch in diesem Jahr festgelegten Besoldung bzw. Versorgung, deren Zulagen und auch gegen die festgesetzte (je nach Besoldungsgruppe unterschiedliche) Sonderzahlung. 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit neuestem Beschluss ( Beschluss vom 17. September 2025 - 2 BvL 20/17, 2 BvL 21/17, 2 BvL 5/18, 2 BvL 6/18, 2 BvL 7/18, 2 BvL 8/18, 2 BvL 9/18 ) für die A-Besoldung im Land Berlin festgestellt, dass mindestens im Zeitraum 2008 bis 2020 die gesamte Besoldung eindeutig verfassungswidrig unterdimensioniert ist! Dabei wird u.a. festgestellt, dass der Mindestabstand zum Median-Äquivalenzeinkommen (Prekaritätsschwelle: 80 % des Medianeinkommens) im gesamten Zeitraum bei fast der Hälfte aller Besoldungsgruppen unterschritten wurde. 

Aufgrund des Abstandsgebots zieht sich diese Verfassungswidrigkeit zumindest bis in die Besoldungsgruppe A 16 hinein und muss umgehend korrigiert werden! Da etwa 95 % des gesamten Besoldungsgefüges im Land Berlin eindeutig verfassungswidrig war und ist, muss das GESAMTE Besoldungsgefüge sämtlicher Besoldungsgruppen und –ordnungen neu berechnet werden. Wie durch das BVerfG deutlich aufgezeigt wurde, reicht es nicht, nur marginale Änderungen bei den unteren Besoldungsgruppen durchzuführen, da u.a. bis in die Besoldungsgruppe A 11 hinein die Mindestbesoldung fundamental unterschritten wird!  Ebenfalls wurde festgestellt, dass dieser Rechtsbruch durch den Besoldungsgesetzgeber vorsätzlich durchgeführt wurde! 

Das Land Berlin reagierte bislang nicht angemessen auf diesen Beschluss! 
Auch ich vertrete die Auffassung, dass meine Besoldung bzw. Versorgung seit spätestens 2008 nicht der verfassungsrechtlich gebotenen, amtsangemessenen Alimentation entsprochen hat, ersuche um entsprechende Feststellung dieses Zustandes, sowie Neuberechnung und Nachzahlung der mir zu Unrecht mit Vorsatz vorenthaltenen Bezüge – aufgrund der Vorsatztat auch mit entsprechenden und nachzuweisenden Verzugszinsen sowie einer Inflationsausgleichszahlung. 

Ersten eigenen Berechnungen zufolge, die sich strikt nach den neuen Vorgaben des BVerfG richten, ist auch meine Besoldung bzw. Versorgung von dem Jahr 2020 bis in die Gegenwart verfassungswidrig zu gering dimensioniert, so dass eine Neuberechnung der Besoldung auch von 2020 bis in die Gegenwart erforderlich ist, um der Verfassung zu genügen und den entsprechenden Respekt dem BVerfG gegenüber zu erweisen, das den neuen Berechnungsweg für eine verfassungsrechtlich einwandfreie Besoldung bzw. Versorgung auch für die Zukunft vorgegeben hat.

Auch wenn ich in der vergangenen Zeit bereits Widerspruch gegen die verfassungswidrige Besoldung bzw. Versorgung eingelegt habe, scheint es zur Rechtssicherheit geboten, erneut Widerspruch einzulegen, um meine Ansprüche zu wahren. Dabei richte ich diesen Widerspruch nicht nur auf das laufende, sondern auch auf die zukünftigen Haushaltsjahre *(gemäß Rundschreiben IV Nr. 33/2018 von Sen Fin vom 08.08.2018). 

Ich beantrage daher, meine Besoldung bzw. Versorgung einer an der Rechtsprechung orientierten, verfassungsmäßigen Alimentation anzupassen, entsprechend der detaillierten Vorgaben des BVerfG-Urteil umgehend neu zu berechnen und mit der entsprechenden Verzinsung rückwirkend auszuzahlen. Gleiches beantrage ich für die mir zustehenden Zulagen und Sonderzahlungen. 

[bookmark: _GoBack]Angesichts der ausstehenden umfangreichen Neuberechnungen in Sachen Alimentation  beantrage ich zudem, dass Widerspruchsverfahren bis zu einer endgültigen Klärung auszusetzen bzw. ruhen zu lassen. Aufgrund des derzeit nicht absehbaren Zeitpunktes einer Entscheidung in dieser Angelegenheit durch den Dienstherrn und den Senat für Finanzen bitte ich des Weiteren auf die Einrede der Verjährung zu verzichten. 

Ausdrücklich ersuche ich um eine kurze schriftliche Bestätigung des Eingangs meines Widerspruchs, um den zeitgerechten Eingang auch einem Gericht ggü. nachweisen zu können.

Mit freundlichen Grüßen 
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